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Vorwort

WEnn du von deinem Nehesten ein Kleid zum 
pfande nimpst / Soltu es jm widergeben / ehe 
die Sonne vntergehet / Denn sein Kleid ist sein 
einige decke seiner haut / darin er schlefft.

(Aus: II. Buch Mose, Kapitel XXII, in der 
Übersetzung von Martin Luther, 1545)

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2021/2022 von der Juristi-
schen Fakultät der Universität Passau als Habilitationsschrift angenommen. 
Rechtsprechung und Literatur konnten bis zum Sommer 2021 berücksichtigt 
werden.

Das Thema für die Untersuchung verdanke ich einer Anregung meines aka-
demischen Lehrers Prof. Dr. Markus Würdinger. Das wissenschaftliche Ge-
spräch mit ihm hat mich bei der Arbeit begleitet und ermuntert, in Richtungen 
zu denken, die sich mir vorher so noch nicht erschlossen hatten. Ich bin ihm für 
die jahrelange intensive Förderung außerordentlich dankbar. Herrn Prof. Dr. 
Raphael Koch, LL.M. (Cambridge), EMBA danke ich für das Zweitgutachten 
und die vielfältigen vertiefenden Hinweise. Beiden Gutachtern bin ich für die 
sehr zeitnahe Erstellung der Gutachten zu Dank verpflichtet. Danken möchte 
ich auch Prof. Dr. Thomas Riehm und Prof. Dr. Dennis Solomon, LL.M. (Ber-
keley), die mir als weitere Mitglieder meines Fachmentorats mit Rat und Tat zur 
Seite standen.

Beim Mohr Siebeck-Verlag bedanke ich mich für die Aufnahme meiner Ar-
beit in die Reihe „Jus Privatum“ und bei Frau Dr. Julia Caroline Scherpe- 
Blessing, LL.M. (Cantab) für die Unterstützung bei der Veröffentlichung auf 
Seiten des Verlages. Der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung und der 
Universität Passau schulde ich Dank für die Druckkostenzuschüsse.

Last but not least sei meinen Eltern Marion und Maximilian gedankt, die mir 
mit Kost und Logis die Gelegenheit gegeben haben, meine Thesen zum Exis-
tenzminimum (sit venia verbo) in Ruhe auszuarbeiten. Obwohl sie auch dies-
mal – wie schon bei meiner Dissertation – nicht über Primärerfahrungen mit 
dem Thema verfügten, konnten sie sich doch letzten Endes immer für meine 
Überlegungen begeistern. Meiner Mutter bin ich für aufmunternde Worte in 
allen Lebenslagen und meinem Vater für viele Gespräche (nicht nur) rund um 
diese Arbeit zu Dank verbunden. Ihnen sei diese Arbeit gewidmet.

Blieskastel, im Dezember 2021 Marie Herberger
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Kapitel 1

Prolog

§ 1: Historischer Rückblick

„Billige Nachsicht“ gegen den Schuldner in der Zwangsvollstreckung zu üben, 
war die Absicht des Gesetzgebers, als er 1877 in §  715 CPO Pfändungsverbote 
vorsah.1 Im Topos „billige Nachsicht“ schimmert ein Motiv durch, das schon 
früher als Begründung für die Gewährung von Schuldnerschutz genannt wur-
de. In einem königlich-preußischen Reglement vom 19.04.1787 ist zu lesen:

„Es erfordert sowohl die Pflicht, als das eigene Interesse der Landschaft, daß sie denjeni-
gen Schuldnern, welche nicht durch schlechte Wirthschaft, sondern durch andere von 
einer höheren Hand herrührende Unglücksfälle, in das Unvermögen, ihre Interessen von 
einem und dem andern Termin promt anzuführen, gesetzt werden, eine billige Nach-
sicht dazu verstatte.“2

Es handelt sich dabei ersichtlich um eine von hoher Hand gewährte Gnade, die 
zudem an ein untadeliges Vorverhalten des Schuldners geknüpft ist. Schuldner 
konnten zwar von solchen Regelungen profitieren, sie wurden aber nicht um 
ihrer selbst willen geschützt.

Als der CPO-Gesetzgeber sich noch in alter Diktion auf „billige Nachsicht“ 
berief, konkurrierte diese Sicht aber schon mit anderen Begründungsansätzen. 
Einer davon zielte darauf ab, „das Existenz- oder richtiger vielleicht Wirth-
schaftsminimum“ als maßgeblichen Zweck zu bestimmen.3 

Ein weiterer Schutzgedanke taucht in etwa zeitgleich mit der Einführung der 
CPO in unerwarteter Umgebung auf. In der Posse „Klein Geld“ soll eine 
Zwangsvollstreckung in einem kleinen Geschäft durchgeführt werden. Die an-
wesende Geschäftsfrau hält dem Executor und seinen Dienstmännern entgegen: 
„Sie lachen, die Barbaren lachen, wenn ein heroisches Weib von Menschenwür-

1 Hahn, Die gesammten Materialien zur Civilprozeßordnung und dem Einführungs-
gesetz zu derselben vom 30. Januar 1877, 21881, S.  453. Der Topos „billige Nachsicht“ hat weit 
zurückreichende philosophische Wurzeln. Diese zeichnet Rott, Zeitschrift für philosophi-
sche Forschung 54 (2000), 23 ff. ausgehend von Aristoteles über Thomas von Aquin bis in die 
Neuzeit nach und versucht, diesen Ansatz für die Interpretation fruchtbar zu machen.

2 Novum Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium Praecipue Marchicarum, 
Oder Neue Sammlung Königl. Preuß. und Churfürstl. Brandenburgischer, sonderlich in der 
Chur- und Marck-Brandenburg, publicirten und ergangenen Verordnungen, Edicten, Man-
daten, Rescripten, Berlin 1791, No.  46, S.  1061.

3 Jäger, Die Agrarfrage der Gegenwart, 1888, S.  18.
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de spricht!“ Das beeindruckt den Executor aber nicht sonderlich. Er kündigt 
sein baldiges Wiederkommen an und verabschiedet sich ironisch mit den Wor-
ten: „Adieu, heroisches Weib mit der Menschenwürde.“4 Ein solcher Dialog auf 
der Bühne beweist zumindest eines: Die Berufung auf die Menschenwürde an-
gesichts einer drohenden Zwangsvollstreckung war im Alltag angekommen.

Dass in der Zwangsvollstreckung das Existenzminimum des Schuldners un-
antastbar sein soll, damit er ein „menschenwürdiges Dasein“ führen kann, wur-
de von Schroeder schon 1896 emphatisch gefordert:

„Da nun der Staat allen seinen Angehörigen ein menschenwürdiges Dasein zu ermögli-
chen verpflichtet ist und nicht nur das Dasein, ein rein physisches, tierisches Dasein […]. 
So muss der Staat verhindern, dass seinen Angehörigen das Existenzminimum entzogen 
werde.“5

Schroeder fährt dann fort:

„Es ist dies nicht so schwer auch unbeschadet der Rechte Dritter; denn es giebt keine 
Rechte Dritter auf ein Existenzminimum! Ebensowenig jemand ein Recht auf das Leben 
eines Mitmenschen erwerben kann, ebensowenig kann er – nach dem ungeschriebenen 
Gesetz der wirklichen Gerechtigkeit – ein Recht auf dessen menschenwürdiges Dasein, 
welches in untrennbarem, durch natürliche Gesetze bestimmten Kausalnexus mit dem 
Existenzminimum steht, erwerben. Das Existenzminimum muß unantastbar sein!“6

Der so gefundenen Begründungsspur gilt es nachzugehen. Dies führt allerdings 
auf gewundene Wege im Terrain der Pfändungsverbote. Man begegnet dort 
mehreren Besonderheiten.

Selten existieren Regelungskomplexe, die in ihrem geltenden Zustand einhel-
lig als nicht mehr zeitgemäß oder gar als antiquiert bewertet werden.7 Es ist 
auch anderwärts kaum zu beobachten, dass Regelungen aus dem Jahr 1877 
wörtlich unverändert noch im Jahr 2021 in Geltung standen, wie es bei §  811 
Abs.  1 Nr.  9 ZPO a. F. der Fall war, der wörtlich §  715 Nr.  8 CPO entsprach.8 Es 
stellt auch eine befremdliche Besonderheit dar, dass der Gesetzgeber bei der 
Ausgestaltung des Pfändungsschutzes innerhalb der Forderungspfändung die 
Lohnpfändungsverordnung von 1940 durchgehend als Blaupause verwendet 
hat, ohne naheliegende Reformüberlegungen anzustellen.9

4 Pohl, Klein Geld, 1880, S.  6 f.
5 Schroeder, Das Recht der Wirtschaft, 1896, S.  194.
6 Ders., Das Recht der Wirtschaft, 1896, S.  194.
7 Ahrens, NZI 2021, 531; Bigge, WzS 2010, 198, 201; Flockenhaus, in: Musielak/Voit 

(Hrsg.), Zivilprozessordnung, 182021, §  811 ZPO Rn.  1; Glenk, ZRP 2013, 232 ff.; HK-ZV/
Kindl, §  811 ZPO Rn.  6; Wasser, in: Czerwenka/Korte/Kübler (Hrsg.), Festschrift zu Ehren 
von Marie Luise Graf-Schlicker, 2018, S.  129 f.; Würdinger, in: Stein/Jonas (Hrsg.), Kommen-
tar zur Zivilprozessordnung, 232017, §  811 ZPO Rn.  7; Zimmermann, ZInsO 2011, 2011, 2012. 
Schmidt, in: Drenseck/Seer (Hrsg.), Festschrift für Heinrich Wilhelm Kruse, 2001, S.  671, 679 
stuft §  811 ZPO als „dringend einer redaktionellen Modernisierung“ bedürftig ein.

8 RGBl. 1877, S.  214.
9 So entspricht z. B. §  850a Nr.  1 ZPO exakt §  3 Nr.  1 der Lohnpfändungsverordnung 1940. 
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In weitere Untiefen geriet das Verständnis des Pfändungsschutzrechts an den 
Stellen, wo immer noch ein älteres Wirtschaftsmodell durchschimmerte. Das 
war evident, wenn etwa in §  811 Abs.  1 Nr.  3 Hs.  1 ZPO a. F. Pfändungsschutz 
gewährt wurde für „Kleintiere in beschränkter Zahl sowie eine Milchkuh oder 
nach Wahl des Schuldners statt einer solchen insgesamt zwei Schweine, Ziegen 
oder Schafe, wenn diese Tiere für die Ernährung des Schuldners, seiner Familie 
oder Hausangehörigen, die ihm im Haushalt, in der Landwirtschaft oder im 
Gewerbe helfen, erforderlich sind“. Dabei war die Hinzufügung der Schweine 
eine gesetzgeberische Reform aus dem Jahre 1939.10 

Will man die im Pfändungsschutzrecht bestehende Gesetzeslage metapho-
risch beschreiben, drängt sich das Bild von Eisschollen auf, die sich im Laufe der 
Zeit übereinander geschoben haben. Dies geht nicht ohne Knirschen und Ver-
werfungen ab. So sind – mit den Worten von Brehm – die Schuldnerschutzvor-
schriften der ZPO „eben unsystematisch“ und geprägt von „historischer Zufäl-
ligkeit“.11

Die allseits als unbefriedigend empfundene Gesetzeslage hat dazu herausge-
fordert, die Möglichkeiten der juristischen Methodenlehre bis an ihre Grenzen 
auszureizen. Da ist von eng auszulegenden Ausnahmevorschriften12 die Rede, 
es wird die teleologische Reduktion13 eingesetzt und daneben die teleologische 
Extension14, sowie die Analogie15 etc. 

Gleiches gilt für §  850b Abs.  1 Nr.  1 ZPO, der §  4 Nr.  1 der Lohnpfändungsverordnung 1940 
entspricht. §  850f Abs.  1 Nr.  2 ZPO stimmt mit §  8 lit.  a) der Lohnpfändungsverordnung 1940 
überein. Zur Lohnpfändungsverordnung 1940 vgl. RGBl. I 1940, S.  1451 ff.

10 RGBl. I 1939, S.  1313.
11 Brehm, JZ 2005, 525, 527.
12 Vgl. z. B. BGH, Besch. v. 21.12.2004, IXa ZB 228/03, NZM 2005, 192; Gieseler, JR 2006, 

26; Goldenberg, Das bewegliche Vermögen des Schuldners in der Einzelzwangsvollstreckung 
und Gesamtvollstreckung, 2016, S.  84; Gottwald/Mock/Gottwald, §  765a ZPO Rn.  1; Hil   zin
ger, in: Dierck/Morvilius/Vollkommer (Hrsg.), Handbuch Zwangsvollstreckungsrecht, 
22016, 2. Teil, 3.  Kapitel, Rn.  426; Saenger/Kemper, §  811 ZPO Rn.  1; KessalWulf/Lorenz/Els, 
in: Schuschke/Walker/Kessen u. a. (Hrsg.), Vollstreckung und Vorläufiger Rechtsschutz, 
72020, §  850 ZPO Rn.  11; HK-ZV/Krone/Vierkötter, Zwangsvollstreckung in IT-Güter 
Rn.  30.

13 Vgl. z. B. BGH, Urt. v. 08.07.1993, IX ZR 116/92, NJW 1993, 2876, 2877; MüKo-ZPO/
Gruber, §  811 ZPO Rn.  12; Saenger/Kemper, §  811 ZPO Rn.  35; Ponzer, Streitschrift für einen 
effektiven Gläubigerschutz beim Pflichtteil, 2018, S.  233; Schilken, in: Rosenberg/Gaul/Schil-
ken u. a. (Hrsg.), Zwangsvollstreckungsrecht, 122010, §  52 Rn.  17; Würdinger, in: Stein/Jonas 
(Hrsg.), Kommentar zur Zivilprozessordnung, 232017, §  850i ZPO Rn.  11.

14 Vgl. z. B. AG Passau, Beschl. v. 07.05.2020, 4 M 1551/20, juris, Rn.  10; AG Köln, Urt. v. 
11.10. 2010, 142 C 441/10, juris, Rn.  21; Ahrens, NJW 2020, 2752; Prütting/Gehrlein/Ahrens, 
§  851c ZPO Rn.  5; Els, Rpfleger 2020, 752; BeckOK-ZPO/Riedel, §  850k ZPO Rn.  27a; 
 Würdinger, in: Stein/Jonas (Hrsg.), Kommentar zur Zivilprozessordnung, 232017, §  850k ZPO 
Rn.  41.

15 Vgl. z. B. BGH, Beschl. v. 09.02.2012, VII ZB 49/10, NJW 2012, 1081, 1083; OLG Köln, 
Beschl. v. 28.10.1985, 2 W 153/85, NJW-RR 1986, 488; LG Mühlhausen, Beschl. v. 13.12.2012, 
2 T 222/12, MMR 2013, 664, 665; AG Dorsten, Beschl. v. 18.01.2018, 6 M 457/17, ZVI 2018, 
162, 163; AG Essen, Beschl. v. 25.03.1998, 31 M 888/89, DGVZ 1998, 94; Berger, Rpfleger 
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Während sich auf diese Weise alltagspraktische Probleme im Pfändungs-
schutzrecht einer Lösung zuführen lassen, bleibt eine Frage offen: Gibt es eine 
Möglichkeit dieses Konglomerat von Einzelregelungen, dessen Kohärenz sich 
nicht auf den ersten Blick erschließt, systematisch zu rekonstruieren? 

Jeder Versuch einer Unifizierung setzt eine Leitidee voraus, die geeignet ist, 
ein System zu stiften. Diese Leitidee muss zugleich in der Wertungshierarchie 
fundamental sein. In der Diskussion um das geltende Pfändungsschutzrecht 
scheint hier und da der Gedanke auf, dass der Schutz des Existenzminimums 
auf Seiten des Schuldners aus Gründen der Menschenwürde als übergeordnetes 
Ordnungsprinzip in Frage kommen könnte. Mit den Worten des Bundesge-
richtshofs:

„Die Pfändungsverbote […] sind Ausfluss der in Art.  1 GG und Art.  2 GG garantierten 
Menschenwürde bzw. allgemeinen Handlungsfreiheit und enthalten eine Konkretisie-
rung des verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzips (Art.  20 I, 28 I GG). Dem Schuld-
ner und seinen Familienangehörigen soll durch sie die wirtschaftliche Existenz erhalten 
werden, um – unabhängig von Sozialhilfe – ein bescheidenes, der Würde des Menschen 
entsprechendes Leben führen zu können.“16

Damit kommt die Vision in den Blick, die schon in der Weimarer Reichsverfas-
sung in Art.  151 angesprochen war:

„Die Ordnung des Wirtschaftslebens muss den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem 
Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen.“

Ob die Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins in der Zwangsvoll-
streckung durch die existierenden Pfändungsverbote ausreichend und systema-
tisch stimmig rekonstruierbar ist, bedarf der Überprüfung. Dies ist die Zielset-
zung der vorliegenden Arbeit.

§ 2: Methodische Orientierung

Der Gesetzgeber hat in einer Fülle von Einzelvorschriften Vollstreckungs-
schutz normiert. Diese Vorschriften konnten im Ursprungskontext nicht mit 
Blick auf das erst später als Leitidee erkannte Grundrecht der Sicherung des 
menschenwürdigen Daseins konzipiert werden. Dies führt zu der Frage, ob das 

2002, 181, 185; Flockenhaus, in: Musielak/Voit (Hrsg.), Zivilprozessordnung, 182021, §  850 
ZPO Rn.  8; Homann, DGVZ 2015, 45; Kim, Prozeßrechtlicher Schutz des Schuldners bei 
privatautonom begründeter Überschuldung, 1998, S.  70 f.; Stöber, NJW 2007, 1242, 1245; 
 Wacke, DGVZ 1986, 161, 164.

16 BGH, Beschl. v. 16.06.2011, VII ZB 114/09, NJW-RR 2011, 1366, 1367; BGH, Beschl. v. 
28.01.2010, VII ZB 16/09, NJW-RR 2010, 642, 643; BGH, Beschl. v. 19.03.2004, IXa ZB 
321/03, NJW-RR 2004, 789, 790. So auch mit gleicher Argumentation zur Schutzrichtung 
BGH, Beschl. v. 26.06.2014, IX ZB 88/13, NJW-RR 2014, 1197, 1198.
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vorliegende Recht des Vollstreckungsschutzes trotzdem als ausreichend für den 
nun erkannten Schutzzweck angesehen werden kann.

Um das zu prüfen, müssen alle Vollstreckungsschutzvorschriften mit Bezie-
hung auf diesen Schutzzweck hin analysiert werden. Es geht dabei nicht um eine 
Kommentierung, sondern in erster Linie um eine Überprüfung in teleologi-
scher Hinsicht mit Blick auf das Grundrecht der Sicherung eines menschenwür-
digen Daseins. Anders als in einer Kommentierung muss dabei nicht jedes Aus-
legungsdetail betrachtet werden. Auch muss nicht die komplette Kasuistik ent-
faltet werden. Es ist aber unumgänglich, in exemplarischer Hinsicht einzelne 
konkrete Anwendungskonstellationen zur Veranschaulichung zu betrachten.

Zugleich ist zu überprüfen, ob die vorhandenen Einzelregelungen sich in An-
sehung des übergeordneten Schutzzwecks als kohärentes System verstehen las-
sen. Wenn dabei konkrete Einzelsituationen betrachtet werden, dienen diese 
gewissermaßen als dogmatische Prüfsteine für die zu entwickelnden Thesen. 

Ein weiterer Umstand verdient Beachtung. Im Recht des Vollstreckungs-
schutzes besteht die Besonderheit, dass im Jahre 2010 mit dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Neustrukturierung und Modernisierung des Pfändungsschutzes 
(GNeuMoP) ein vollständiger Reformvorschlag für den Schutz des Schuldners 
in der Fahrnis- und in der Forderungsvollstreckung vorgelegt wurde.17 Dieses 
Gesetzgebungsvorhaben wurde aber letztlich aufgrund des Ablaufs der Wahl-
periode (Diskontinuität) nicht umgesetzt.18 

Ein weiterer partieller Reformanlauf vor allem im Hinblick auf §  811 ZPO 
und das Pfändungsschutzkonto wurde mit dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Fortentwicklung des Rechts des Pfändungsschutzkontos und zur Änderung 
von Vorschriften des Pfändungsschutzes (PKoFoG) unternommen.19 Die in 
diesem Zusammenhang geäußerten Reformüberlegungen wurden aber nur teil-
weise umgesetzt. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat zwar 
konstatiert, dass §  811 ZPO „die aktuellen rechtlichen und wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten sowie gesellschaftliche Anschauungen teilweise nicht mehr ausrei-
chend widerspiegelt“. Er hielt deswegen mit Blick darauf eine weitergehende 
Reform der Zivilprozessordnung für sinnvoll.20

Mit dem Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvollziehern vor 
Gewalt sowie zur Änderung weiterer zwangsvollstreckungsrechtlicher Vor-
schriften und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes (GvSchuG) wurde 
§  811 ZPO schließlich mit Wirkung zum 01.01.2022 gänzlich neu konzipiert.21 

17 BT-Drs. 17/2167.
18 Vgl. https://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/247/24778.html (geprüft am 12.09. 

2021).
19 BT-Drs. 19/19850.
20 BT-Drs. 19/23171, S.  29. Wenn im Folgenden vom PKoFoG die Rede ist, wird auch der 

Vorschlag zur Reform von §  811 ZPO in der Stellungnahme des Bundesrats herangezogen.
21 BGBl. I 2021, S.  850, 851 f.
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Es gilt, die Reformvorschläge und ihre Begründungen durchgehend in die 
Überlegungen einzubeziehen. Wenn so die Genese des geltenden Rechts unter 
Einbeziehung auch älterer Reformvorschläge in die Betrachtung integriert 
wird, geht es nicht um ein rechtshistorisches Nachzeichnen der Entwicklung. 
Vielmehr wird die Aufmerksamkeit auf die Frage gerichtet, ob die Reform-
ansätze in der einen oder anderen Hinsicht argumentativ noch immer von Be-
deutung sind und ob sie zum Verständnis der geltenden Rechtslage beitragen 
können. In gleichem Sinne wird der ein oder andere Seitenblick auf Regelungen 
in anderen europäischen Ländern geworfen, wenn diese heuristischen Wert 
 haben. Dies war im Übrigen auch der Ansatz des CPO-Gesetzgebers, der die 
von ihm vorgesehenen Pfändungsbeschränkungen gedanklich mit den „beste-
henden Rechten“ in Beziehung setzte und konstatierte, dass „die aufgestellten 
Beschränkungen der Pfändung […] ohne erhebliche Aenderungen bestehenden 
Rechten“ entsprächen.22

Wer der Frage nach dem Recht auf ein menschenwürdiges Dasein in der Ein-
zelzwangsvollstreckung nachgehen will, bewegt sich zwischen zwei Polen. Auf 
der einen Seite steht ein Schutzkonzept. Auf der anderen Seite stehen vielfältige 
Einzelregelungen. Für die Beurteilung dieser Einzelregelungen muss zunächst 
das Schutzkonzept entfaltet werden. Im Anschluss daran können die Einzel-
regelungen mit Bezug darauf durchgemustert werden. Angesichts der granula-
ren Strukturierung der Pfändungsschutzvorschriften lassen sich dabei Wieder-
holungen nicht vermeiden. Die dadurch notwendigerweise entstehende Mono-
tonie hat aber gleichzeitig den Charakter, dass sich so die Hypothese – im 
günstigsten Falle – jeweils bestätigt. Gleiches gilt übrigens terminologisch da-
für, dass immer wieder vom Recht auf ein menschenwürdiges Dasein die Rede 
sein muss.

22 Hahn, Die gesammten Materialien zur Civilprozeßordnung und dem Einführungsge-
setz zu derselben vom 30. Januar 1877, 21881, S.  453.



Kapitel 2

Das Grundrecht auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums

§ 1: Die Ausformung in der Rechtsprechung  
des Bundesverfassungsgerichts

Das Grundgesetz sieht ein allgemeines Grundrecht auf Sicherung des menschen-
würdigen Existenzminimums nicht ausdrücklich vor.1 Zwar hat der Ausschuss 
für Grundsatzfragen des Parlamentarischen Rates vorgeschlagen, explizit ein 
Recht auf ein Mindestmaß an Nahrung, Kleidung und Wohnung zu garantie-
ren.2 Eine solche Bestimmung ist aber nicht in das Grundgesetz aufgenommen 
worden. Erst schrittweise hat das Bundesverfassungsgericht ein entsprechendes 
Grundrecht entwickelt.

Das Bundesverfassungsgericht war im Jahre 1951 zunächst der Auffassung, 
dass der Grundgedanke der Grundrechte der Schutz des Einzelnen gegen den 
allmächtig und willkürlich gedachten Staat sei, nicht aber die Verleihung von 
Ansprüchen des Einzelnen auf Fürsorge durch den Staat.3 Damit sei aber nicht 
gesagt, dass der Einzelne überhaupt kein verfassungsmäßiges Recht auf Für-
sorge habe. In Art.  20 Abs.  1 GG sei ein Bekenntnis zum Sozialstaat verankert, 
welches bei der Auslegung des Grundgesetzes und bei der Auslegung anderer 
Gesetze von entscheidender Bedeutung sein könne. Allerdings könne das 
Wesent liche zur Verwirklichung des Sozialstaates nur der Gesetzgeber tun, der 
verfassungsrechtlich zu sozialer Aktivität, insbesondere dazu verpflichtet sei, 
sich um einen erträglichen Ausgleich der widerstreitenden Interessen und um 
die Herstellung erträglicher Lebensbedingungen zu bemühen. Wenn der Ge-
setzgeber diese Pflicht willkürlich verletze, könne möglicherweise ein mittels 
einer Verfassungsbeschwerde verfolgbarer Anspruch des Einzelnen gegeben 
sein.4

1975 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Fürsorge für Hilfs-
bedürftige zu den selbstverständlichen Pflichten eines Sozialstaates zähle. Dazu 
gehöre notwendig die soziale Hilfe für Mitbürger, die wegen körperlicher oder 

1 Martínez Soria, JZ 2005, 644.
2 Deutscher Bundestag/Bundesarchiv, Der Parlamentarische Rat 1948–1949, 1993, 782 f.
3 BVerfG, Urt. v. 19.12.1951, 1 BvR 220/51, BVerfGE 1, 97, 104.
4 BVerfG, Urt. v. 19.12.1951, 1 BvR 220/51, BVerfGE 1, 97, 105.
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geistiger Gebrechen an ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung gehindert 
und außerstande seien, sich selbst zu unterhalten. Es bestünde eine Pflicht der 
staatlichen Gemeinschaft diesen Personen jedenfalls die Mindestvoraussetzun-
gen für ein menschenwürdiges Dasein zu sichern und sich zu bemühen, sie – 
soweit wie möglich – in die Gesellschaft zu integrieren.5 Diese Entscheidung 
wird bereits als eine erste Andeutung der verfassungsrechtlichen Sicherung des 
Existenzminimums angesehen.6

Im Jahr 1977 bejahte das Bundesverfassungsgericht dann, dass aus Art.  1 
Abs.  1 GG i. V. m. Art.  20 Abs.  1 GG die Verpflichtung des Staates folge, jenes 
Existenzminimum zu gewährleisten, welches ein menschenwürdiges Dasein 
überhaupt erst ausmache.7 Nicht entschieden war damit die Frage, ob mit die-
ser Verpflichtung des Staates ein Grundrecht des Einzelnen korrespondiert. 
Noch 1987 ließ das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich offen, ob Art.  1 
Abs.  1 GG ein Grundrecht des Einzelnen auf eine gesetzliche Regelung von 
Ansprüchen auf angemessene Versorgung begründen könne.8 

Erst 1990 judizierte das Bundesverfassungsgericht, dass Art.  1 Abs.  1 GG 
i. V. m. Art.  20 Abs.  1 GG und Art.  6 Abs.  1 GG ein verfassungsrechtliches Ge-
bot dahingehend zu entnehmen sei, dass der Staat dem Bürger die Mindestvor-
aussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein zu sichern habe.9 Erstmalig 
hat das Bundesverfassungsgericht damit ein subjektives Abwehrrecht auf ein-
kommenssteuerrechtliche Verschonung des Existenzminimums mindestens in 
Höhe der sozialrechtlich gewährten Existenzsicherung geschaffen.10 

In den folgenden Jahren finden sich beim Bundesverfassungsgericht immer 
wieder Andeutungen in Richtung eines Grundrechts auf ein menschenwürdi-
ges Existenzminimum, ohne dass explizit von einem Grundrecht gesprochen 
wird. So hat das Bundesverfassungsgericht 2008 – unter Bezugnahme auf die 
Entscheidung aus dem Jahre 1990 – fundamentaler das Prinzip begründet, nach 
dem der Staat das Einkommen insoweit steuerfrei stellen muss, als es der Bürger 
zur Schaffung der Mindestvoraussetzungen eines menschenwürdigen Daseins 
für sich und seine Familie benötigt. Lokalisiert wurde das Prinzip der Steuer-
freiheit des Existenzminimums in dem „Grundgedanken der Subsidiarität, wo-
nach Eigenversorgung Vorrang vor staatlicher Fürsorge hat“.11 Im Jahr 2009 
judizierte das Bundesverfassungsgericht, dass die Existenzsicherung des Ein-

5 BVerfG, Urt. v. 18.06.1975, 1 BvL 4/74, BVerfGE 40, 121, 133.
6 Dreier, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 32013, Art.  1 Abs.  1 GG Rn.  155 

(Fn.  663).
7 BVerfG, Urt. v. 21.06.1977, 1 BvL 14/76, BVerfGE 45, 187, 228.
8 BVerfG, Urt. v. 20.05.1987, 1 BvR 762/85, BVerfGE 75, 348, 360.
9 BVerfG, Urt. v. 29.05.1990, 1 BvL 20/84 (u. a.), BVerfGE 82, 60, 85.
10 Seiler, JZ 2010, 500, 503; Dreier, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 32013, 

Art.  1 Abs.  1 GG Rn.  155 (Fn.  663) spricht von einer impliziten Anerkennung.
11 BVerfG, Beschl. v. 13.02.2008, 2 BvL 1/06, BVerfGE 120, 125, 154. 
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zelnen nicht nur im Sozialstaatsprinzip des Art.  20 Abs.  1 GG wurzele, sondern 
gleichermaßen eine in Art.  1 Abs.  1 GG verankerte Staatsaufgabe sei.12

Im Jahr 2010 wurde das bisher implizit Angedeutete explizit benannt: Das 
Bundesverfassungsgericht bezeichnete die verfassungsrechtliche Garantie des 
Existenzminimums erstmals ausdrücklich als Grundrecht.13 Das Echo auf diese 
Entscheidung war vielstimmig. Es war umstritten, ob das Bundesverfassungs-
gericht von einem neuen Grundrecht14, von einem erstmals in dieser Deutlich-
keit benannten Grundrecht15, von der bloßen Präzisierung des Gehalts eines 
bereits anerkannten Grundrechts16 oder von der Subjektivierung einer bisher 
lediglich objektivrechtlichen Gewähr17 ausging. Es wurde die These vertreten, 
es handele sich um eine bloße Fortwicklung der bisherigen Rechtsprechung.18 
Das Grundrecht sei einem bestimmten Verständnis nach nicht ganz neu,19 nach 
einem anderen Verständnis neu.20 Gemeinsam ist allen diesen Einschätzungen, 
dass von nun an der Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum 
als Grundrecht anerkannt war.

§ 2: Reichweite

Es ist ungeklärt, wie weit das Existenzminimum reicht. Der Begriff „Existenz-
minimum“ wird als inhaltlich weitgehend unklar bezeichnet.21 Deshalb ist es 
unumgänglich, die einzelnen inhaltlichen Facetten zu beschreiben, die heran-
gezogen werden, um dem Begriff des Existenzminimums Konturen zu verlei-
hen.

12 BVerfG, Urt. v. 30.06.2009, 2 BvE 2, 5/08 (u. a.), BVerfGE 123, 267, 363.
13 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010, 1 BvL 1/09 (u. a.), BVerfGE 125, 175, 221 f.; so auch Aubel, in: 

Emmenegger/Wiedmann (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
2011, S.  273, 275. An dieser Qualifizierung hält das Bundesverfassungsgericht weiter fest, vgl. 
z. B. BVerfG, Urt. v. 18.07.2012, 1 BvL 10/10 (u. a.), NVwZ 2012, 1024, 1025.

14 So Fahlbusch, NDV 2010, 101, 102; Lenze, Hartz IV Regelsätze und gesellschaftliche 
Teilhabe, 2010, S.  4; Neumann, vorgänge 2010, 102, 103; Schnath, NZS 2010, 297, 298; Vogt, 
SRa 2010, 93.

15 Schärdel, in: Franzius/Lejeune/Lewinski u. a. (Hrsg.), Beharren. Bewegen., 2013, S.  175, 
178.

16 So Aubel, in: Emmenegger/Wiedmann (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts, 2011, S.  273, 274 f.; Hohm, ZFSH SGB 2010, 269, 271; Zivier, RuP 2010, 65.

17 Kempny/Krüger, SGb 2013, 384; Rixen, Sozialrecht aktuell 2010, 81 f.
18 Mahler, AnwBl 2013, 245, 247.
19 WrackmeyerSchoene, in: Flint (Hrsg.), SGB XII, 72020, §  28 SGB XII Rn.  3. 
20 Axer, in: Anderheiden/Keil/Kirste u. a. (Hrsg.), Verfassungsvoraussetzungen, 2013, 

S.  335, 338 f.
21 Horrer, Das Asylbewerberleistungsgesetz, die Verfassung und das Existenzminimum, 

2001, S.  142; SchmidtLiebig, BB 1992, 107.



10 Kapitel 2: Das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Dasein

A. Inhaltliche Facetten

Das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum umfasst eine 
große Bandbreite an grundrechtlichen Gewährleistungen. So sichert es zunächst 
das physische Existenzminimum des Menschen. Dazu gehören Nahrung, Klei-
dung, Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit.22 In diesem 
 Zusammenhang kann das gesundheitliche23 bzw. medizinische24 Existenzmini-
mum in die Kategorie „Gesundheit“ eingeordnet werden. Damit verwandt ist 
das Konzept eines ökologischen Existenzminimums, das dem Staat aufgibt, da-
für zu sorgen, dass diejenigen Umweltbedingungen bestehen bleiben, die für das 
menschliche Leben und die menschliche Gesundheit notwendig sind.25 Weiter 
ist der Bereich des wirtschaftlichen Existenzminimums.26 Darunter wird ver-
standen, dass zunächst die Möglichkeit gegeben sein muss, das zum eigenen Le-
bensunterhalt unbedingt Notwendige zu erlangen27 und dauerhaft so viel zu 
behalten, dass der notwendige Lebensunterhalt bestritten werden kann28. 

Hinzu kommt das sog. soziokulturelle Existenzminimum,29 das die Mög-
lichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und – in einem Min-

22 BVerfG, Urt. v. 18.07.2012, 1 BvL 10/10 (u. a.), BVerfGE 132, 134, 160; BVerfG, Urt. v. 
09.02. 2010, 1 BvL 1/09 (u. a.), BVerfGE 125, 175, 223; KaiserPlessow, FPR 2005, 479. Insofern 
wird auch von sächlichem Existenzminimum gesprochen: BVerfG, Beschl. v. 13.02.2008,  
2 BvL 1/06, BVerfGE 120, 125, 155.

23 Rixen, NVwZ 2015, 1640, 1643; Schnath, NZS 2010, 297, 301; Vosteen, Rationierung im 
Gesundheitswesen und Patientenschutz, 2001, S.  266.

24 Vgl. Hamdorf, in: Flint (Hrsg.), SGB XII, 72020, §  48 SGB XII Rn.  50 ff.; Neumann, 
NZS 2006, 393, 393 ff.; Ullrich, Finanzierungslücken bei medizinischen Innovationen?, 2013, 
S.  71.

25 Ekardt/Steffenhagen, NuR 2010, 705, 710; BeckOK-GG/Huster/Rux, Art.  20a GG 
Rn.  7; Murswiek/Rixen, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 92021, Art.  2 GG Rn.  227; Rupp,  
JZ 1971, 401, 402; zweifelnd Voßkuhle, NVwZ 2013, 1, 6. Das Bundesverfassungsgericht hat 
die Frage nach der Existenz eines derartigen Grundrechts noch offen gelassen, vgl. BVerfG, 
Beschl. v. 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 (u. a.), NJW 2021, 1723, 1727.

26 BVerfG, Urt. v. 10.03.1992, 1 BvR 454/91 (u. a.), BVerfGE 85, 360, 383; BVerfG, Urt. v. 
24.04.1991, 1 BvR 1341/90, BVerfGE 84, 133, 158; Leisner, Existenzsicherung im Öffentlichen 
Recht, 2007, S.  434 f. Teilweise wird auch von ökonomischem Existenzminimum gesprochen, 
VGH München, Beschl. v. 20.09.2018, 3 ZB 15.763, juris, Rn.  32.

27 BVerwG, Urt. v. 01.02.2007, 1 C 24/06, NVwZ 2007, 590, 591; BVerwG, Beschl. v. 17.05. 
2006, 1 B 100.05, juris, Rn.  11; BVerwG, Beschl. v. 09.01.1998, 9 B 1130.97, juris, Rn.  5.

28 Hofmann, in: Hofmann/Henneke (Hrsg.), GG Kommentar zum Grundgesetz, 142018, 
Art.  1 GG Rn.  40.

29 Seiler, JZ 2010, 500, 501. Das Bundesverfassungsgericht verwendet den Begriff des „so-
ziokulturellen Existenzminimums“ nicht (vgl. Aubel, in: Emmenegger/Wiedmann (Hrsg.), 
Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 2011, S.  273, 280; Axer, in: Ander-
heiden/Keil/Kirste u. a. (Hrsg.), Verfassungsvoraussetzungen, 2013, S.  335, 344; Lang, in: 
Höfling (Hrsg.), Kommentierte Verfassungsrechtsdogmatik, 2011, S.  309, 321; Rixen, Sozial-
recht aktuell 2010, 81, 83; Spellbrink, in: Bender/Eicher (Hrsg.), Sozialrecht – eine Terra in-
cognita, 2009, S.  25, 36). Der Begriff taucht jedoch vielfach in Rechtsprechung (BSG, Urt. v. 
17.04.2018, B 4 AS 350/17 B, juris, Rn.  7; BGH, Urt. v. 13.10.2011, VII ZB 7/11, DGVZ 2012, 
11, 12; LSG Hessen, Urt. v. 18.12.2013, L 4 AY 16/13 B ER, juris, Rn.  11; SG Düsseldorf, Urt. 
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